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Norm

BauO OÖ 1994 §36 Abs1;

BauO OÖ 1994 §36 Abs2;

BauRallg;

B-VG Art139;

MRKZP 01te Art1;

SammelV betr Dachgeschoßausbauten Linz 1991 §1 Z4;

StGG Art5;

Rechtssatz

Es mag zwar zutreBen, dass sich die Bauweise hinsichtlich Wintergärten und Energiesparen in jüngster Zeit geändert

hat. Dies bewirkt aber nicht, dass eine Beschränkung des Ausbaues von Dachgeschossen nicht mehr im öBentlichen

Interesse liegt. Es bestehen daher keine Bedenken, dass die (im Amtsblatt der Landeshauptstadt Linz vom 15.

November 1993, Folge 21, nochmals kundgemachte) "Sammelverordnung bezüglich Dachgeschossausbauten -

Änderung der Formulierung in den rechtswirksamen Bebauungsplänen" das Eigentumsrecht in rechtswidriger Weise

verletzt.
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